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F. Verschiedenes.

I. Ladenschluss.
1. Acht - Uhr - Ladenschluss.

g? a“hdem 111 dem gemäss der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers
ron r ° ■ .ail.uar (R . G. Bl. 8 . 38) stattgehabten Verfahren eine Mehrheit
Uhrt u Un,tteln der  beteiligten Geschäftsinhaber für die Einführung des Acht
Reipl7 aderiSTllusses  kestgestellt worden ist, ordne ich auf Grund des § 139f der
RemS nVw be °,rdnun kr nach  Anhörung der Gemeindebehörde füi die Stadt-
Wfsst ll vv  wsbaden hierdurch an, dass vom I. März d. Js. ab die offenen Ver¬
acht,, , wahrend  des ganzen Jahres an allen Wochentagen auch zwischen
'»össen DeUn Uhr abends für den  geschäftlichen Verkehr geschlossen sein

Wiesbaden, den 6. Februar 1907.
Der Regierungs -Präsident.

In Vertretung gez. von Gizycki.

2. Ausnahmen.

und lu ?‘e T.aäe- an welchen ein Ladenschluss bis 9 Uhr abends zu erfolgen hat
*n'»endi.n„ .ChJe die  Bestimmungen des § 139c der Reichsgewerbeordnung keine

un8 tinden, sind folgende:
2 drei 8amstage und ausserdem
3!
4.

n icht

. „ e und ausserdem 5 Wochentage vor Weihnachten,
ein Wochentag vor Neujahr,
drei Wochentage vor Ostern , darunter der Gründonnerstag,
drei Wochentage vor Pfingsten.

, Zigarren -Spezialgeschäfte werden Ausnahmetage bis
zu gelassen.

10 abends

B«kanntmachung vom 25. Februar d. J ., betreffend vorläufige
- in der Hi * ^usnahmetage — wird hiermit - aufgehoben , ebenso verlieren

?'JWeit sie *• , annt 'nachung vom 28. September 1900 enthaltenen Bestimmungen,
'hre G<Utiek -t aUf die Ausnal 'metage und die Mindestruhezeit beziehen, hiermit

Wi e s b a d e n den 12. Juli 1907.
Der Polizei-Präsident : v. S c h e n c k.

Ij en Weg,., ‘;‘r'e Handfeuerwaffen (Revolver, Pistolen u»w.) aurten aut ö
Orton ’ ^Hassen und Plätzen , in Schanklokalen und an sonstigen Ö

^ »schein “ “r .,von  Personen geführt werden, denen hierzu polizeilicl

Adri

§. 1

Polizei Verordnung
betreffend das Führen von kleinen Handfeuerwaffen.

er toilt ist und die diesen Waffenschein bei sich tragen

dürfen auf öffeut-
öffent-

polizeilich ein

^Ssbüphpr 'n und ausländisc,ier  Städte (zirka 160 Bände) liegen
VUC 1 zur Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.



8 9 Des Waffenscheins bedürfen nicht : . ,
S 1 Personen , die Kraft ihres Amtes Waffen zu führen berechtigt sind,

2. Personen , die sich im Besitze eines gültigen Jagdscheins befinden
und diesen bei sich tragen , ,

3 Personen , die sich bereits im Besitze eines von einer anderen deut
sehen Behörde ausgestellten gültigen Erlaubnisscheins zum Tragen
einer kleinen Handfeuerwaffe befinden. ,

S 3 Der Waffenschein und der ihm im Falle des § 2, Ziffer 2 ersetzen
Jagdschein sind auf Verlangen jedem Polizeibeamten vi.rzuzeigen.

8 4 Der Waffenschein wird nur zuverlässigen Personen ausgestellt,
denen ein persönliches Bedürfnis zur Mitführung einer Waffe vorhegt.

Auch diesen kann die Ausstellung mangels Bedürfnisses versagt werd •

§W ?;dD" wide“ sott ÄÄ 6er Behörde, die il.°

ausgestellt ^ 1̂ ^ vn5uveH »ssigkeit ist die Ortspolizeibehörde des jeweilig«
Vufentlialtsoi'tes zur vorläufigen Abnahme des Waffenscheins berechtigt.

8 6. Es ist verboten , den Waffenschein anderen Personen zum Gebra
zu überlassen oder von dem auf den Kamen eines Anderen ausgestellten Waß
schein Gebrauch eu machen. Pnli/Bivemrdni»1?

8 7 Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Lolizeiveroraii
werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit entspreche
Haft bestraft , sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine schwe

Bestrafung ^ se^Polizeiverordnung tritt am 15. Mai 1912 in Kraft.
Wiesbaden,  den 26. April 1912.

Der Polizei -Präsident : v. Sc heue  k.

Polizeiverordnirog.
8 1. Die Polizeiverordnung vom 18. Januar 1877 (A .-Bl. 8. 26)

den Maulkorbzwang für Hunde wird aufgehoben . ,. • A»'"
§ 2. Diese Polizeiverordnung tritt mit ihrer Verkündigung im |

blatt in Kraft.
Wiesbaden,  den 13. Juni 1912. 1
vv ' Der Regierungs -Präsident . |

* I. V. : Gizycki.

Tieliseu chenpolizei 1iche Anordnung
für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden . Jj

8 1 Frei umherlaufendb Hunde müssen mit Halsbändern versehen ^
die Namen und Wohnort des Besitzers ersehen lassen , oder an „r
s!euermarke mit Angabe des Versteuerungsortes und der Nummer de, » j

m der  jl’ j ” ' h'S Frankfurt a. Main, Wiesbaden, Biebrich, H®?1l?st’bGri®®̂ Mon' al,af
Homburgv. d. H, Oberursel, Oberlahnstem Limburg, Ems D'Hê rg uud »
müssen”die Halsbänder frei mnherlaiifender Hunde neben dem Name ,
Wohnort auch die Wohnung des Besitzers ersehen lassem h V'~

s 3. Zuwiderhandlungen gegen obige Anordnungen wenn J
gäbe der §8 74 bis 77 des R. V. 6 . vom 26. Juni >909  bestraft-

8 4. Diese Anordnung tritt am 25, August 1912 in , .
nicht gemäss 8 34 cit. bereits jetzt in Wirksamkeit ist.

Wiesbaden,  den 29. Juli 1912. p. aaidenG
Der Regierungs -Präsiden

gez. v. Meister.

t\  1 _ n -L | - « für den Geschäftsbedarf liefern zu §zeDrucksachen Carl Schnegelberger» Cie., Markte
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Auszug aas der Bekanntmachung der Landesversicherungs-
Anstalt Hessen-Nassau für den Kreis Wiesbaden.

Für
Lohnklasse

und Wochenbeitrag.
ii im

Pf. I Pf.  I Pf.

15

16,

1. Mitglieder der gemeinsamen Ortskrankenkasse
zu Wiesbaden Kl . I u. II16 Pfg., Kl . III 24Pfg.
Kl . IV u. V 32 Pfg , Kl. VI u. VII 40 Pf| ,
Kl . VIII 48 Pfg.

2.—14. Die Wochenbeiträge von Mitgliedern der
Innungs- und Betriebskrankenkassen sind nach
Massgabe der Lohnklassen -Einteilung geregelt.
Lehrer und Erzieher.

a. mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu
1150 M.

b) mit mehr als 1150 bis 2000 M.
Hausbeamtinnen(Hausdamen,Haushälter,Stützen)

sofern für diese Personen als Mitglieder einer
Krankenkasse nicht etwa Beiträge einer höheren
Lohnklasse zu entrichten sind;

17  Die in der Land- und Forstwirtschaft beschäf¬
tigten Betriebsbeamtenmit einem Jahres verdienst

18. Alle übrigen in Land- und Forstwirtschaft be-
SChäftigtenPersonen. welche keinerOrts-,Innungs¬
oder Betriebs -Krankenkasse angehören :

a) männlich
b) weiblich

19  Alle in sonstiger Weise beschäftigten Personen,
sofern sie einer Orts- Innungs- oder Verbands-
Krankenkasse nicht angehören:

a) erwachsene männliche Personen
b) erwachsene weibliche Personen
c) Lehrlinge über 16 Jahre
d) Lehrmädchen über 16 Jahre.

Für diejenigen Personen , welche als Lohn oder
yehalt eine feste , für Wochen, Monate, Viertel-
jahre oder Jahre vereinbarte bare Vergütung
rhalten , sind Beiträge derjenigen Lolmklassen

»nt entrici“,eil>in deren  Grenzen die bare Ver-
feutung fallt , sofern diese Beiträge höher sind

s die nach der vorstehenden Bekanntmachung
• üaassgebenden.

IV
Pf . | Pf.

24

32

bis
850 M
32

32

40

850
bis

1150
M.
40

32
40

48

von
mehr
als
1150

2000
M.
48

^setzlief ' Verwendung von Beitragsmarken einer höheren Lohnklasse — als
Arbo -- - ^ OrjyGflP.lirißhfiJl ist >>IIrrnm  niilöuciu 1 _ 1 L . —— J««gebe vorgeschriehen ist allgemein zulässig. Wenn zwischen dem
5jcht ausdr,- ’VVJ,dem  Versicherten die Versicherung in einer höheren Lohnklasse

des,; • ch vereinbart «t , so ist der Arbeitsgeber nur zur Leistung der
mac hu na. t ni§en  Beitrages verpflichtet, welcher nach der vorstehenden Bekannt-

£ 111 den Versicherten zu entrichten ist.

_Drucksachen (Verlobungsbriefe, Hochzeitseinladungenusw.)
fertigen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrasse 26.

Familien
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Findet die Beschäftigung einer versicjherungspflichtigen Person nicht
während der ganzen Beitragswoche bei demselben Arbeitgeber statt , so ist von
demjenigen Arbeitgeber der volle Wochenbeitrag zu entrichten ,welcher den Versicher¬
ten Zuerst beschäftigt . Wurde dieser Verpflichtung nicht genügt und hat der
Versicherte den Beitrag nicht selbst entrichtet , so hat derjenige Arbeitgeber,
■welcher den Versicherten weiterhin beschäftigt , den Wochenbeitrag zu leisten.
Steht der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versichernngspflicht^ be¬
gründenden Arbeite - und Dienstverhältnissen , so haften al e Arbeitgebei als
Gesamtschuldner für die vollen Wochenbeiträge . Die unterlassene Markenver¬
wendung kann nicht damit entschuldigt werden , dass em anderer Arbeitgeber
der den̂ Versicherten vorher beschäftigt habe , zur BeitragsHstung verpflichtet
gewesen sei. Versicherungspflichtige Personen sind befugt , die Beitrage anstelle
der Arbeitgeber zu entrichten . Dem Versicherten , welcher die vollen Wochen¬
beiträge entrichtet bat , stellt gegen den zur Entrichtung der Beiträge verpflich¬
teten Arbeitgeber Anspruch auf Erstattung der Höhe des Beitrages zu, wenn
die Marken vorscliriftsuiässig entwertet sind. r  .

Die Versicherungspflicht ist ausgedehnt auf die gegen Lohn oder Gehalt
beschäftigten Werkmeister , Techniker , Lehrer und Erzieher , sofern ihr steter
Jahresarbeitsverdienst 2000 Mark nicht übersteigt . Lehrer und Erzieher an
öffentlichen Schulen oder Anstalten unterliegen der Versicherungspflicht nichb
so lange sie lediglich zur Ausbildung für ihren zukünftigen Berut beschäftig
werden oder sofern ihnen eine Anwartschaft auf Pension im Betrage der geringsten
Invalidenrente von mindestens 116.- Markjährlich gewährleistet ist.

Die Versicherungspflicht ergreift auch solche als Lehrer tätige lersoneu,
welche aus dem Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern ein Geweihe
machen (selbständige Musiklehrer , Sprachlehrer usw.), und zwar auch dann, w.nn
sie den Unterricht in der eigenen Wohnung erteilen.

Folgende Personen siiul befugt , freiwillig in die Versicherung einzutreten,
solange sif das 40. Lebensjahr nicht vollendet haben (Selbstversicherung ) :

1S Betriebsbeamte , Werkmeister , Techniker , Handlungsgehilfen und sonstig
Angestellte , deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet , fern«
L, hi er und Erzieher , sämtlich sofern ihr regel massiger Jahresarbeitsverdieni-
aii Lohn oder Gehalt mehr als 2000 Mark, aber nicht über 3000 Mark betrüg

2 Gewerbetreibende und sonstige Betriebsuntemelnner , welche nicht rege
massig mehr als zwei .versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftige
sowie Hausgewerbetreibende , sämtlich soweit noch durch Beschluss d
Bundesrats die Versichernngspflicht auf sie erstreckt worden ist.

3 Personen , deren Arbeitsverdienst in freiem Unterhalte besteh , sowie d«
ienigen , welche nur vorübergehende Dienstleistungen verrichten und d
halb der Versichernngspflicht nicht unterliegen . . ,
Versicherte , bei denen die Voraussetzungen für die Versicherimgspfli

und Selbstversichernng auf hören, können die Versicherung freiwillig fortsetz ^
sofern sie noch nicht dauernd erwerbsunfähig sind. . r

Die freiwillige Versicherung ist an die Entrichtung von Beiträgen «>
bestimmten Lohnklasse nicht gebunden ; hierbei steht vielmehr die \ erwend
von Beitragsmarken zu 16, 24, 32, 40 und 48 Pfennig freu . , flic h«

Zur Verwendung der Beitragsmarken auf Grund der \ ersicherungspn
und sich daran anschliessender Weiterversicherung sind b̂ lbe und für d,e Se
Versicherung und deren Fortsetzung graue Guittungskarten zm verwende».

Die aus der Versicherungspflicht sich ergebende Anwartschatt eins ,
wenn während zweier Jahre nach dem a" f ‘Quittungakart^ v^ |ch
Ausstellungstag ein die Versichernngspflicht begründendes Arbe ts ode l ^
Verhältnis oder die Weiterversicherung nicht oder in Wen der als msg ^
20 Beitraeswochen bestanden hat . Bei der Selbstversicherung und wrei „
Setzung müssen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft während der angegeT
2 Jahre mindestens 40 Beiträge entrichtet werden.

Cassel,  den 9. Juni 1905. Der Vor stand:

Kataloge,

Riedesel,  Freiherr zu Eisenach.
Landcs-Hfiuptniann.

Broschüren, lahresberichte , Verlagswerke u s w. drj*
Carl Schnegelberger & C»e . , Marktstrasse
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Bekanntmachung.
■ f 0« *' vielfach  Unklarheit über die Versicherungspflicht der Dicht ständig be-
6 'h;lttl fr ‘ era onen,narnentl .d.Aufwärterinnen,besteht , verweisen wir auf folgendes:

. , 'dnter  Aufwärterinnen (auch Morgen- oder Stundenfrauen ), versteht man
c e Personen, die in einem oder verschiedenen Häusern niedere , häusliche

mwi' gLT 1 k!lrz« .Dauer verrichten , so z. B. das Reinigen der Wohnungen
Kleider , das Linholen von Sachen und dergleichen . Grundsätzlich unter-

gen diese Personen der Invalidenversicherungspflicht , sofern sie in einem
uernden Dienstverhältnisse zu einem oder mehreren Arbeitgebern stehen,

unrch Beschluss des Bundesrats vom 27. Dezember 1899 sind die Dienst¬
es ungen der Aufwärterinnen von der Versicherungspflicht nur dann befreit,
IXT . eehgentiieh,  insbesondere zu gelegentlicher Aushilfe oder zwar in

7, “'is. iger Wiederkehr , aber nur nebenher und gegen ein geringfügiges Ent-
»nterh! h1Ch* mWerden- ,welch^s fftr die  Dauer der Beschäftigung zum Lebens-
ärirp. ni °D ausreicht und .zu den Versiclierungsbeiträgen nicht in ent-
Drittel Hdem ^orhältnis steht . Das Reichsversicherungsamt sieht den einem

maßgebenden Tagelohnes (Ortslohn ) gewöhnlicher Tagearbeiter ent-
p echenden Betrag als^ m geringfügiges Entgelt im Sinne des obengenannten Be-
oiusses an Erreicht der Lohn dieses Drittel , so liegt in der Regel Versicherungs-

hjJL ; erreicht er es nicht , so hegt in der Regel Versicherungsfreiheit vor . Indes ist
«Ww Vn, ?’ dass  mindestens der Arbeitsverdienst einer Woche mit dem auf«ineW„„k- A li ’ , -«■roeiisveruiensi einer w oche mit dem aut
lohn / fallenden ^ agelohn verglichen werden muss. Der ortsübliche Tage¬
st 1! i den  Stadtkreis Wlesbaden für erwachsene weibliche Arbeiter auf 9 20 M
Mon̂t hi ’ ^°EsAt mithin das Drittel auf die Woche 4,23 M und auf den
CTin R i neu. 18’33 .^ ' Da dmses Drittel als Versicherungsgrenze in der
"'hteriti .r»cht zu ziehen ist , so lässt sich die Versicherungspflicht der Auf
Li d™ en w. dsn allermeisten Fällen unschwer feststellen . Von Wichtigkeitbei Pnif .. j \t ”T7 - ~ - inoioroucu . v UU VVICIH .lgK .t51L
bei sZ *r lgk der  Versicherungspflicht ist es ferner, dass der Arbeitsverdienst

Arbeitgebern zu berücksichtigen ist und dass auch Natural-
tominen, ‘ y D^ötchen, Mittagessen usw. als Lohn in Anrechnung zu
Die Dir die Naturalbezüge kommt der Durchschnittswert in Ansatz.
\'Jherinn»,?n O/nndsätze gelten auch für die Wasch- und Putzfrauen sowie
<HeArhoitLk .derglel(j le" -. Bei Uebertretungen gegen die Klebepflicht können
itusserdem 'n empflndliche Ordnungsstrafen (bis 300 M) genommen werden,
WochenKojf« Sle bei, nachträglicher Markenverwendung verpflichtet , die vollen
l|,lr Bcitra.r rj K‘\ rn zab|en- sle  haben dann nicht mehr das Recht , die Hälfte
durch di« . Versicherten am Lohne abzuziehen. Die Versicherten dagegen sind
^AnwLf " 'tf lass eneMark enverwendung ebenfalls stark benachteiligt , sie können

^ie y au^Rente und Krankenftirsorge nicht erwerben oder verlieren sie,
*tarum«,krS1CherunS schon  befanden hat . Zu Auskünften ist das städtische Ver-

p is ^ reau, Marktstrasse 1, Zimmer No. 10, während der Dienststunden bereit.
Wiesbaden,  den 29. Juni 1911.

Der Magistrat , Abt . für Versicherungssachen.
II. Dienstboten.

, so r> I - Aus der Gesindeordnung.
bio,Hichkeif j Dienstvertrag , wodurch die wechselseitigen Rechte und Ver-
t, ht >n frei m Dienstherrschaft und des Gesindes bestimmt werden , be-
Rr oder n 1Übereinkunft , zur Leistung erlaubter häuslicher und wirtschaft-
U“lun8 3olek Werbe'Arbeiten von der einen, und zu einer bestimmten Be-
7"m. Es  mner Dienste von der anderen Seite , auf einen bestimmten Zeit-
wlcbli «ssendl°‘b^. Sonach beiden Teilen freigestellt , die Bedingungen des ah-
in ,her  besmrn Dienstvertrage nach Gutfinden unter sich zu verabreden , nach

beurteilp . 6" Dßbereinkunft d‘e Rechtsverhältnisse beider Teile zunächst
Verahr«/ ^ Bällen aber , wo solche besondere Bedingungen

“*ai 1819 ,)• worden slnd> treten die Bestimmungen des Edikts vom
Untere '5 Dienstverhältnisse des Gesindes betr ., soweit sie nicht durch

Kvf>i'liält„. z8ebung eine Aenderung erfahren haben , über das gegenseitige
ein. Dieselben sind bei der Kgl . Polizeidirektion einzusehen.

"öSsbÜohpr unJ ! »“«ländischer Städte (zirka 160 Bände) liegen
llül zur Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.
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2 . Krankenversicherung,
a. Dienstboten-Abonnement im Städtischen Krankenhaus.

Mit dem Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung sind die Dienst¬
herrschaften verpflichtet , ihre Dienstboten zu versichern.

Da nach der Kaiserlichen Verordnung die neue Reichsversicherungs-
ordnung im Jahre 1913 noch keine Wirksamkeit erhält , liegt es im Interesse
der Dienstherrschaften , sich im städtischen Krankenhause für die Verpflegung
erkrankter Dienstboten für das kommende Jahr zu abonnieren.

S 1 Das Abonnement hat zum Zweck, der Dienstherrschaft die
Krankenpflege der Dienstboten in der Art zu erleichtern dass dieselben in
Krankheitsfällen in das hiesige städtische Krankenhaus aufgenommen werden,
um daselbst die sonst der Dienstherrschaft auf Grund des § 617 d. B. G.
gesetzlich obliegende, sechswöchentliche , unentgeltliche vollstitadige Kranken¬
pflege, einschliesslich der ärztlichen und chirurgischen Behandlung und \ er-
abreichung der erforderlichen Arzneimittel zu erhalten . . ,

s 2S Der hierzu erforderliche Fonds wird dadurch gebildet , dass jedei
Dienstherr welcher dem Abonnement beitreten will, für jeden Dienstboten
auf welchen lieh der Beitritt erstrecken soll, jährlich 10 Mark pränumerando
an die Krankenhauskasse entrichtet . , ,

S 3 Die Anspruchnahine der Verpflegung im Krankenhaus beschrank
sich für jede Dienstherrschaft auf 42 Tage im Jahre . Wenn daher ein
Dienstbote auf das Abonnement hin elfte Zeit lang verpflegt worden ist , »
kann der Dienstherr bei weiteren Krankheitsfällen dieses oder eines an es
Stellen neu eintretenden Dienstboten im Laufe desselben Jahres nur noch ^
Aufnahme für die Zeit verlangen , welche von den 42 Tagen übrig s .
Ablauf von 42 Tagen ist ein neues Abonnement zu lösen.

S 5 Für den Transport wegunfertiger Kranke nach dem Krankenha
eventl nach dem Eichberg oder einer sonstigen Anstalt , sowie tur die o
erdigungskosten haben die Abonnenten selbst Sorge zu tragen

8 6 Der Abonnent muss bei dem Eintritt in das Abonnemei t g
angeben ob er für ein Dienstmädchen , Kinderfräulein , Köchin, Hausmädchen,
Zimmermädchen, Küchenmädchen, Stütze , Haushälterin , Knecht
dergl abonniert , oder für wie viele mit Namen zu nennende Personen, im
der Abonnent mehr Dienstboten hält , als wofür er abonnieren .will.

In diesem letzteren Falle kann bei Erkrankung eines seiner Ihonstoo .
die Aufnahme auf Rechnung des Abonnements nur bei demjenigen erto . ^
welcher ausdrücklich bei der Anmeldung genannt worden ist Wenn. a
Dienstbote aus dem Dienst tritt , so muss der neu eintretende , wel^ er ^de"
nflegung Anspruch haben soll, bei der Krankenhaus -Verwaltung augezoigt we
P 8 9 Der Eintritt in das Abonnement ist im Laufe des Jahres zu je
Zeit zulässig . Um aber die Krankenhauskasse gegenNachteile zu sch
wird ausdrücklich bemerkt , dass die Abonnenten nicht mit ^ i r ^
Personen in das Abonnement eintreten können, sondern dass dasselbe m
auf solche Erkrankungsfälle bezieht welche vom fünfzehnten Tagan-  na J
folgtem Eintritt Vorkommen. Der Abonnementsbetrag muss ^ n ^ ä' ie ,
gezahlt werden , auch wenn der Eintritt erst im Laufe des Kalenderjahres

8 10. Bei der Aufnahme in das Krankenhaus hat der betreffende u
bote die letzte Quittung der Dienstherrschaft mitzubringen. ,

Anmerkung.  Zur ambulanten Behandlung der abonnierten ^
boten findet eine 8preZistui .de täglich von 127, - 1 Uhr m.t Ausnahme
Sonntage , im städtischen Krankenhause statt . (Eingang Käst

Freie Arzneimittel werden nicht gewährt . verpfl icl,t !i
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Herrschaft verPiehre r«

ist, den Namen der zu versichernden Person anzugeben ° 0in

Personen beschäftigt werden und nur ein Abonnement für einen <~ dfrJ,„,i£
gegangen werden soll . Auch ist bei jedem 1 ersonalwechsel dei Name
Person anzugeben , die eventl . auf Grund des Abonnements verpfleg
soll Die Namens-An- und Ummeldung ist nicht notwendig , uk^
Person beschäftigt wird. Stellt sich bei der Aufnahme eines «

rt i „ _ u _ „ für den Geschäftsbedarf liefern zu "lässigen ^Drucksachen Car| Schnegelberger&Cie-, Marktstra
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He^ 3chaft h^ i ^ f T l r! US' dass mehrere Di ^8tboten bei derselbe»beschäftig ! sind, wahrend nur eine Person versichert und der Name
derselben nicht angegeben ist , so kann die Verpflegung auf Grund des
Abonnements nicht erfolgen und es sind hierfür pro Kopf und Tag der Ver¬pflegung 2,50 Mark zu zahlen . H g

Wiesbaden,  den 18. Dezember 1006.
Städtisches Krankenhaus.

b. Dienstboten-Abonnement der Paulinenstiftung.
- „ Di?  Aufnahmebedingungen etc. sind im Wesentlichen die gleichen wie

Städtischen Krankenhause (s. oben). Abonnementsbetrag 10 Mark
Unentgeltliche ambulante Behandlung.
In d . Sprachst , i. Paulinenstift (Wochent . 10 Uhr ) durch den Anstaltsarzt.

3. Altersversicherung.
sichem̂ wÄ° ten m |S?,eV ° o Y.oll?ndeten  IS . Lebensjahre ab eine Ver-
Diensthe? rschafi h bt nV " w ar ? Polizeirevier ausstellt , in dessen Revier die
«ne Marke zu Ä m “ “  Dienstbosten ist in diese Karte wöchentlich
entwerten S' einzukleben und d«ch Einschreiben des Datums zu

L ^ ^ 6n- Df!'r“.* kS p® h 1e " (Verlobungsbriefe, Hochzeitseinladungen usw.)
1 fertigen Carl Schne Belberger & Cie . , Marktstrasse 26
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Ueränöerungen unfl
Horrelduren=

für 9ie nächste Ausgabe unseres
roiesbaöener flflressbuches
roeröen öas ganze Jahr hin-
9urch gerne von uns entgegen
genommen unö bitten wir 9ies-
be?ügliche Angaben möglichst
schriftlich madien zu wollen.WIM

Verlag 9es A9ressbuchs von
IDiesba9en unö Umgegen9

ITlarhtstrasse 26 — Telephon nr. 689.

Kataloge,
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